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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

En réponse à la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse, jugée
insuffisante, et suite à l'échec devant les urnes de son initiative de mise en œuvre,
l'UDC et l'ASIN ont lancé un nouveau texte, l'initiative pour une immigration modérée,
appelée également «initiative de limitation». Celle-ci demande que la Suisse puisse
réguler son immigration de manière autonome, en mettant notamment un terme à
l'accord de libre-circulation des personnes (ALCP), conclu entre la Suisse et l'UE.
L'évitement de la clause guillotine, qui rendrait les autres accords avec l'UE caducs en
cas de suppression de l'ALCP, était la motivation principale des opposant-e-s à
l'initiative. Le Conseil fédéral et le Parlement s'opposaient au projet. L'UDC et l'ASIN
n'ont pas réussi à séduire hors de leur camp, et l'initiative a été rejetée par 61.7% des
votant-e-s.

Pandémie mondiale oblige, la campagne se sera moins déroulée dans la rue et les salles
de débat, et plus en ligne et à la maison, grâce à notamment à la distribution de tout-
ménages. La RTS annonçait une distribution de 4 millions du tout-ménages de l'UDC,
contre 2.1 millions de celui de l'USS. L'UDC a également fait réaliser un clip vidéo,
qu'elle a fait tourner sur les réseaux. La vidéo en question met en scène une petite fille,
qui raconte en début de séquence une Suisse idyllique, où la nature est belle, où les
gens peuvent donner leur avis, où la petite fille va à l'école: une belle Suisse pour
laquelle son «grand-père a travaillé dur»; la deuxième partie du clip met en scène une
Suisse victime d'une immigration démesurée: du béton partout, des personnes à la rue,
et dans la classe de la petite fille, seules Laila et Sarah sont encore suisses. Du côté des
encarts publicitaires publiés dans les journaux, l'état des lieux proposé par Année
Politique Suisse deux semaines avant la votation montre que le nombre d'annonces
contre l'initiative est plus de deux fois plus important que celles en sa faveur;
néanmoins l'ampleur de la campagne des opposant-e-s est moindre que lors de la
votation de l'initiative sur l'immigration de masse. Plusieurs titres de presse
s'accordent à le dire, l'initiative de limitation a moins créé le débat que les initiatives
anti-immigration précédentes de l'UDC.

Les sympathies politiques, plus que les caractéristiques socio-démographiques, ont fait
pencher la balance. Les personnes situées très à gauche ou à gauche ne sont que 6 à 10
pourcent à avoir voté oui, au centre cette proportion s'élève à 38 pourcent et atteint
52 pourcent à droite. Ce sont évidemment les rangs des sympathisant-e-s de l'UDC et
de l'ASIN qui ont été les meilleurs soutiens, avec un plébiscite à 87 pourcent. Outre ces
sympathies, l'âge a aussi joué un rôle, les votant-e-s plus âgé-e-s ayant été plus enclin-
e-s à favoriser le texte, de même que les personnes à bas revenu ou dont le niveau de
formation est moins élevé.

Au lendemain de la votation, les commentaires se tournaient plutôt vers l'accord-cadre
avec l'UE, dont les négociations peuvent reprendre après sa mise en péril par
l'éventualité d'une victoire de l'initiative de limitation. Pour beaucoup de
commentateurs, c'est là que le vrai travail de négociation commence, le refus de
l'initiative n'étant qu'une victoire d'étape. Du côté de l'UDC, le sixième échec en
votation populaire sur un objet critique envers la population étrangère nécessite un
temps de réflexion pour le parti. Son président, Marco Chiesa ainsi que la directrice de
la campagne, Esther Friedli, assurent cependant que l'immigration restera à l'agenda
politique de l'union du centre.

Votation du 27 septembre 2020 

Participation: 59.49% 
Oui: 1'233'995 (38.3%) / Cantons: 3 1/2 
Non: 1'988'349 (61.7%) / Cantons: 17 5/2 

Consignes de vote: 
- Oui: UDC, ASIN
- Non: PS, Verts, PVL, PDC, PLR, PBD, Economiesuisse, USS, Travail.Suisse, Gastrosuisse,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.09.2020
SOPHIE GUIGNARD
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Swissmem 1

Die SVP lancierte Anfang Juli 2023 die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»
(Nachhaltigkeitsinitiative), wie die Partei in einer Medienmitteilung kommunizierte.
Zuvor hatten sich ihre Delegierten am Sonderparteitag zu Asyl und Zuwanderung in
Küssnacht einstimmig für die Lancierung der Initiative ausgesprochen. Diese verlangt,
dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz bis ins Jahr 2050 unter zehn Millionen
Menschen bleiben muss und Bund und Kantone für eine nachhaltige
Bevölkerungsentwicklung sorgen müssen. Ab einer Bevölkerungszahl von 9.5 Millionen
Einwohnerinnen und Einwohnern soll der Bund zudem erste Massnahmen erlassen,
etwa durch einen Verzicht auf Vergabe von Aufenthalts- oder
Niederlassungsbewilligungen für vorläufig Aufgenommene oder durch «Neuverhandlung
bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen». Wird der
Grenzwert dennoch überschritten, müsste der Bund «alle [ihm] zur Verfügung
stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes» treffen und die
entsprechenden Übereinkommen kündigen – zwei Jahre nach Überschreitung
ausdrücklich auch das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU, falls die
Bevölkerungszahl noch nicht wieder unter den Grenzwert gefallen ist. Die SVP
begründete ihre Initiative damit, dass die «masslose[], ungeregelte[] Zuwanderung»
begrenzt werden müsse, um negativen Auswirkungen dieser Zuwanderung, unter
anderem in Form von vollen Zügen oder stark steigenden Gesundheitskosten,
entgegenzuwirken. 
Der Tages-Anzeiger erachtete die Initiative als «harscher Eingriff» in die derzeitige
Asylpolitik der Schweiz. Parteipräsident Marco Chiesa sagte gemäss Medien am
Sonderparteitag: «Es kommen zu viele [Asylsuchende], es kommen die Falschen».
Chiesa und weitere Redner kritisierten dabei insbesondere die seit Januar 2023 dem
EJPD vorstehende Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider für die in den Augen der
Volkspartei gescheiterte Asylpolitik scharf. Die NZZ war hingegen der Ansicht, dass es
der Partei bei der Initiative nicht nur um die Asylpolitik gehe, sondern generell um aus
Sicht der Partei problematische Aspekte des kulturellen Zusammenlebens mit
Ausländerinnen und Ausländern. In Le Temps wurde zudem darüber spekuliert, ob es
bei der Initiative nicht insbesondere darum gehe, das Personenfreizügigkeitsabkommen
mit der EU in Frage zu stellen.
Mitte Juni 2023 nahm die Bundeskanzlei die Vorprüfung der Initiative vor. Die
Unterschriftensammlung erstreckt sich vom 4. Juli 2023 bis zum 4. Januar 2025. Zu den
Urheberinnen und Urhebern der Initiative gehört auch der alt-Bundesrat und frühere
Parteipräsident Ueli Maurer, jedoch nicht alt-Bundesrat Christoph Blocher. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.07.2023
GIADA GIANOLA

Asylpolitik

Mit Verweis auf begangene Terroranschläge in Europa forderte die SVP mit einer
Fraktionsmotion (Mo. 20.4347) und einer Motion des Ständerats Marco Chiesa (svp, TI;
Mo. 20.4367), dass in die Schweiz migrierte Personen oder Asylbewerbende bis zur
abschliessenden Beurteilung ihres Gefährdungspotentials in geschlossenen Zentren
unterzubringen seien, um das Sicherheitsrisiko zu minimieren. Dies sollte gemäss den
identisch lautenden Motionen für Personen anwendbar werden, deren Identität nicht
vollständig geklärt werden kann, sowie für alle Personen, die aus einem Gebiet «mit
starker Präsenz von terroristischen, gewalttätigen, extremistischen Gruppierungen oder
radikalen Strömungen» stammen oder sich in einem solchen Gebiet aufgehalten haben.

In seiner ablehnenden Stellungnahme führte der Bundesrat aus, dass die Abklärung
einer möglichen Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit bereits beim Eintritt
in ein Bundesasylzentrum erfolge; dort würden sogleich Identitätsabklärungen vor- und
Fingerabdrücke abgenommen, um nach bestehenden Einträgen in der Eurodac-
Datenbank für Asylangelegenheiten und in Fahndungsdatenbanken wie dem Schengener
Informationssystem (SIS) zu suchen. Gesuchstellende aus Risikogebieten müssten sich
zudem einer Befragung zu ihren politischen Überzeugungen unterziehen. Eine separate
Unterbringung in geschlossenen Zentren für alle Asylsuchenden aus Risikogebieten
erachtete der Bundesrat zum einen als logistisch nicht möglich, da dies eine sehr
grosse Anzahl von Personen betreffen würde, und zum anderen auch als
unverhältnismässig, da Personen aus Risikogebieten gerade von den genannten
radikalen Gruppierungen geflohen seien. Ebenso sahen dies wohl auch die Mehrheiten
der Räte, die die beiden Motionen in der Frühjahrssession 2021 ablehnten. Abgesehen
von SVP-Vertretenden wurde die Motion der SVP-Fraktion im Nationalrat mit 139 zu 53

MOTION
DATUM: 15.03.2021
MARLÈNE GERBER
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Stimmen (0 Enthaltungen) von allen Fraktionen geschlossen abgelehnt. Der Ständerat
fasste seine Ablehnung mit 6 zu 33 Stimmen (2 Enthaltungen). Die Beschlüsse wurden
im Rahmen einer von der SVP-Fraktion verlangten ausserordentlichen Session gefasst,
in der neben den genannten Motionen lediglich noch zwei weitere, ebenfalls identisch
lautende Motionen aus der Feder der SVP traktandiert worden waren. Letztere
forderten, Flüchtlingsgruppen aus oben genannten Gebieten kein Asyl zu gewähren (Mo.
20.4346 und Mo. 20.4368). 3

Nachdem der Nationalrat in der Sondersession vom Mai 2021 den Vorschlag der SPK-NR
zur Änderung des Asylgesetzes (AsylG) unverändert angenommen hatte, befasste sich in
der Herbstsession 2021 der Ständerat mit dem Geschäft. Die Anpassung hatte zum Ziel,
dass das SEM zur Feststellung der Identität von Asylsuchenden künftig auch deren
mobile Datenträger nutzen darf, falls die Identität nicht anders festgestellt werden
kann. Als Sprecher der vorberatenden SPK-SR erläuterte Marco Chiesa (svp, TI), dass die
Identität bei 70 bis 80 Prozent der Asylsuchenden in der Schweiz nicht mit Sicherheit
festgestellt werden könne. Die Kommission anerkenne zwar das Recht auf Asyl, doch um
die Fairness im Asylprozess zu bewahren, empfinde sie es als wichtig, durch die
Identifizierung der betroffenen Person herauszufinden, ob Schutzbedarf bestehe oder
nicht. Ausserdem habe ein Pilotprojekt des SEM vom November 2017 bis Mai 2018 den
Nutzen dieser Massnahme bestätigt. Eine Minderheit um Hans Stöckli (sp, BE) wollte
nicht auf die Vorlage eintreten. Gestützt auf Erfahrungen aus Deutschland bezweifelte
der Berner die Wirksamkeit der Massnahme – wie es im Übrigen auch der EDÖB tue.
Zudem sei es höchst problematisch, dass im Asylverfahren – im Gegensatz zum
Strafverfahren – für die Einforderung der mobilen Datenträger keine richterliche
Anordnung vorgesehen sei. Darüber hinaus könnte die Weigerung, das Handy
abzugeben, den betroffenen Personen zu deren Nachteil als Missachtung der
Mitwirkungspflicht ausgelegt werden. Abschliessend kritisierte Stöckli den seiner
Ansicht nach mangelhaften Datenschutz. Justizministerin Karin Keller-Sutter äusserte
sich bezüglich der Zweifel über die Wirksamkeit der Massnahme verständnisvoll,
entgegnete aber, dass der Bundesrat dem Parlament aus diesem Grund drei Jahre nach
Inkrafttreten einen Evaluationsbericht vorlegen müsse. Sie betonte überdies, dass die
mobilen Datenträger den Asylsuchenden nicht zwangsweise abgenommen werden
dürfen. In der Folge trat der Ständerat mit 28 zu 12 Stimmen auf die Vorlage ein und
nahm sie in der Gesamtabstimmung unverändert mit 30 zu 12 Stimmen an.
In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 68 Stimmen
an. Der Ständerat hiess ihn mit 31 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Wie schon
während der Beratungen sprachen sich die Grüne und die SP-Fraktion gegen die
Gesetzesänderung aus. Am 20. Januar 2022 lief die Referendumsfrist ungenutzt aus. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2021
SARAH KUHN

Ende Mai 2022 lancierten die SVP-Fraktion im Nationalrat und Marco Chiesa (svp, TI) im
Ständerat je eine Motion zur Aufhebung des Schutzstatus S für Menschen aus der
West-, Zentral- und Nordukraine. Der Schutzstatus S, der den Gefüchteten ein
Aufenthaltsrecht gewährt, ohne dass sie das ordentliche Asylverfahren durchlaufen
müssen, solle demnach zukünftig nur Personen aus dem Süden oder dem Osten des
Landes sowie Personen von der Krim erteilt werden. Denn insbesondere Regionen in
der West-, Zentral- und Nordukraine seien gar nicht oder kaum von der russischen
Invasion betroffen, zudem hätten Personen aus diesen Regionen oftmals bereits die
Rückreise angetreten. Für Flüchtende aus diesen Regionen solle fortan das reguläre
Asylverfahren zum Tragen kommen.
Der Bundesrat erklärte, dass die Adressangaben der aus der Ukraine geflüchteten
Menschen oftmals nicht strukturiert und systematisch ins ZEMIS übertragen würden,
unter anderem aufgrund von Übersetzungsfehlern aus dem Kyrillischen. Des Weiteren
sei die Lage auch in der West-, Zentral- und Nordukraine nach wie vor sehr volatil und
könne durch russische Angriffe mit Fernkampfwaffen rasch eskalieren. Überdies würde
sich eine regionale Einschränkung des Schutzstatus S stark von entsprechenden
Regelungen der EU unterscheiden. Die aktuelle Flüchtlingssituation bedürfe aber einer
europaweiten Koordination. Zusammen mit der hohen Anzahl an regulären Asylanträgen
von Personen aus momentan kriegsfreien Regionen würde die verlangte Regelung in
eine Überlastung des Asylverfahrens münden. Der Bundesrat beantragte entsprechend
die Ablehnung der Motion, merkte aber an, dass er die Situation weiterhin genau
beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen werde.
Nur eine Mehrheit der SVP-Fraktion sprach sich in den Räten für eine Anpassung des
Schutzstatus S aus, womit die Motionen mit 135 zu 46 Stimmen (bei 7 Enthaltungen)
sowohl vom Nationalrats als auch mit 37 zu 5 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) vom

MOTION
DATUM: 21.09.2022
VIKTORIA KIPFER
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Ständerat abgelehnt wurden. 5

Auf Antrag des Bundesrates oder eines Viertels der Mitglieder des Nationalrats – sowie
seit 2000 auch auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Ständerats – werden beide
eidgenössischen Räte zu einer ausserordentlichen Session einberufen. Seit 2000
verlangten die Mitglieder des Nationalrats insgesamt beinahe 40 Mal eine
ausserordentliche Session, jedoch nur einmal ein Viertel der Ständeratsmitglieder und
zwar im Frühling 2020 zur Bewältigung der Covid-19-Krise. Das Einberufungsrecht von
fünf Kantonen war bis zu seiner Abschaffung im Jahr 1999 nie benutzt worden. Seit
einer Revision des Parlamentsgesetzes (Pa.Iv. 10.440) können ausserordentliche
Sessionen, sofern sie zu Vorstössen und nicht zu Erlassentwürfen, Wahlen oder
Erklärungen des Bundesrates oder der Räte verlangt werden, nur beantragt werden,
wenn in beiden Parlamentskammern gleichlautende Motionen hängig sind. Damit sollte
gewährleistet werden, dass sich – wie es die Verfassung verlangt – beide Räte zur
ausserordentlichen Session versammeln. In der Vergangenheit war es vereinzelt
vorgekommen, dass der Ständerat zur ausserordentlichen Session zusammenfand,
jedoch in diesem Rahmen gar keine Beschlüsse zu fassen hatte. Durch diese neue
Regelung liegt die Traktandierung der ausserordentlichen Sessionen zumindest
teilweise bei der Ratsminderheit, die diese beantragt: Neben den von den
Antragsstellenden ausgewiesenen, in beiden Räten hängigen Beratungsgegenständen
können die Büros der beiden Räte die ausserordentliche Session um weitere
Beratungsgegenstände erweitern. 

Im Jahr 2023 fanden in den eidgenössischen Räten insgesamt sechs ausserordentliche
Sessionen statt. Damit schliesst das Jahr 2023 zu den Spitzenreitern auf; im Wahljahr
2011 sowie im Vorjahr 2022 gab es ebenso viele ausserordentliche Sessionen. Neben
der dreitägigen ausserordentlichen Session zur CS im April 2023 wurden fünf weitere
ausserordentliche Sessionen einberufen, die jedoch –  was dem Regelfall entspricht –
an eine ordentliche Session angehängt werden konnten. Neben einer
ausserordentlichen Session zur Gleichstellung am Tag des feministischen Streiks vom
14. Juni sowie einer ausserordentlichen Session zum Thema «Wohnen und Mieten»
angehängt an die Herbstsession 2023 führten National- und Ständerat auf Verlangen
der SVP im Jahr 2023 drei ausserordentliche Sessionen zum Thema Asyl durch. Dies
stellt einen alleinigen Rekord dar; bisher war es erst im Jahr 2015 beim Höchstwert an
Asylgesuchen seit 1999 zu mehr als einer ausserordentlichen Session zu diesem Thema
im gleichen Jahr gekommen. 

Die während den drei ausserordentlichen Sessionen zum Thema Asyl behandelten
Vorstösse aus der Feder der SVP waren kaum von Erfolg gekrönt. In der
ausserordentlichen Session «Migration» im Anschluss an die Sommersession 2023
waren insgesamt fünf gleichlautende Motionen der SVP-Fraktion oder von deren
Mitgliedern in beiden Räten traktandiert. Von diesen fünf Vorstössen wurden drei von
beiden Räten abgelehnt (Mo. 22.4397 und Mo. 23.3086; Mo. 23.3074 und Mo. 23.3085;
Mo. 23.3200 und Mo. 23.3211). Zwar vermochten die zwei verbleibenden Forderungen
der SVP zur Aussetzung des Resettlement-Programms 2024/25 (Mo. 23.3096) und zur
Erhöhung der Rückführungen und Ausweisungen (Mo. 23.3082) jeweils eine bürgerliche
Mehrheit im Ständerat zu überzeugen, nicht so jedoch im Nationalrat, der die
Forderungen ablehnte (Mo. 23.3072; Mo. 23.3073). Darüber hinaus behandelte der
Nationalrat im Rahmen dieser ausserordentlichen Session drei weitere Vorstösse von
Mitgliedern anderer Parteien, die allesamt angenommen wurden, darunter eine Motion
Romano (mitte, TI; Mo. 22.4186) für ein Rückübernahmeabkommen mit Österreich, ein
Postulat Marti (sp, BL; Po. 23.3203) zur Evaluation der privaten Unterbringung von
Flüchtlingen oder vorläufig Aufgenommenen sowie ein Postulat Bellaiche (glp, ZH; Po.
23.3042) zum Aufzeigen von Chancen und Herausforderungen einer 10-Millionen-
Schweiz. 

In der im Anschluss an die Herbstsession 2023 stattfindenden ausserordentlichen
Session «Zuwanderung und Asyl» lagen dem Ständerat zwei Motionen von Marco
Chiesa (svp, TI) vor, während im Nationalrat zwei gleichlautende Vorstösse der SVP-
Fraktion respektive von Gregor Rutz (svp, ZH) traktandiert waren. Weder die Forderung
mit dem Titel «Keine 10-Millionen-Schweiz!» (Mo. 23.3777 und Mo. 23.3832) – ebenso
lautet der Titel einer von der SVP aktuell lancierten Volksinitiative – noch die Forderung
nach der Durchführung von Asylverfahren ausserhalb der Schweiz (Mo. 23.3851 und Mo.
23.3950) fanden in den Räten breitere Zustimmung über die Fraktionsgrenzen hinaus.
Erfolgreich waren im September 2023 die beiden anderen, in der ausserordentlichen
Session des Nationalrats traktandierten Geschäfte: eine Motion der FDP-Fraktion zur

ANDERES
DATUM: 22.12.2023
MARLÈNE GERBER
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Verringerung der irregulären Sekundärmigration (Mo. 23.3533) sowie ein Postulat
Pfister (mitte, ZG; Po. 23.3859) zur Auslotung der Chancen, die eine Reform des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems für die Schweiz brächte. Vier weitere
Vorstösse von Mitte-Links, insbesondere zur Erhöhung der humanitären Hilfe an die
Ukraine – drei davon gleichlautend – waren vom Büro-NR ursprünglich ebenfalls für die
ausserordentliche Session im Nationalrat traktandiert gewesen, wurden aufgrund eines
erfolgreichen Ordnungsantrags Bregy (mitte, VS) jedoch zunächst an die zuständige
Kommission zur Vorberatung zugewiesen (Mo. 23.3422; Mo. 23.3423; Mo. 23.3425; Mo.
23.3255).

Die in der Wintersession 2023 von Mitgliedern der SVP-Fraktion einberufene
ausserordentliche Session war gegen eine im Sommer vom SEM beschlossene
Praxisänderung gerichtet, gemäss welcher weiblichen afghanischen Asylsuchenden
grundsätzlich die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Im Rahmen dieser
ausserordentlichen Session behandelten beide Räte insgesamt je eine Motion, die diese
Praxis rückgängig machen wollte: der Nationalrat die Motion Rutz (svp, ZH; Mo. 23.4241)
und der Ständerat die gleichlautende Motion Bauer (fdp, NE; Mo. 23.4247), die nach
den eidgenössischen Wahlen von Damian Müller (fdp, LU) übernommen worden war.
Einen Beschluss fassten die Räte im Rahmen der ausserordentlichen Session indes
nicht; zwecks vertiefter Abklärungen und der Erstellung einer grundlegenden
Auslegeordnung stimmten die Räte aber je einem Ordnungsantrag auf Zuweisung an die
Kommission zu.

Der nach den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2023 neu zusammengesetzte
Nationalrat beugte sich in der Wintersession über die beiden Motionen von SVP-
Mitgliedern, die der Ständerat im Rahmen der ausserordentlichen Session im Juni
befürwortet hatte. Während er die Motion zur Aussetzung des Resettlement-
Programms 2024/2025 ablehnte, befürwortete er eine abgeänderte Version der Motion
Salzmann (svp, BE) mit der Forderung nach einer Rückführungsoffensive (Mo. 23.3082),
die nun zurück an den Ständerat geht. Der Nationalrat fasste diesen Beschluss auf
Anraten einer breiten Kommissionsmehrheit, nachdem diese unter anderem die
Kantone angehört hatte. Bereits definitiv überwiesen werden konnte die Motion
Romano (Mo. 22.4186), die ein Rückübernahmeabkommen mit Österreich anstrebt: In
der ersten Session der 52. Legislatur bekräftigte der Ständerat die im Rahmen der
ausserordentlichen Session im Juni durch den Nationalrat ausgedrückte positive
Haltung zum Anliegen. Damit gehört letzterer Vorstoss zu einer der wenigen der
äusserst zahlreichen Motionen im Bereich Asyl, die 2023 Zustimmung in beiden Räten
fanden – die meisten dieser Motionen scheiterten bereits im Erstrat. 6

1) CdT, LT, TA, TG, 28.9.20; TA, 29.9.20; LT, NZZ, 30.9.20
2) BBl, 2023 1588; Medienmitteilung SVP vom 1.7.23; So-Bli, 2.7.23; AZ, CdT, LT, Lib, NZZ, TA, 3.7.23; LT, 5.7.23; TA, 7.7.23
3) AB NR, 2021, S. 460 f.; AB SR, 2021, S. 293 ff.
4) AB NR, 2021 S. 2137; AB SR, 2021 S. 1085; AB SR, 2021 S. 805 ff.
5) AB NR, 2022, S. 1604 ff.; AB SR, 2022, S. 830; Medienmitteilung BR, EJPD, SEM vom 11.3.22
6) AB NR, 2023, S. 1337 ff.; AB NR, 2023, S. 1996 ff.; AB SR, 2023, S. 643 ff.; BBl, 2011 6793 ff.; Faktenblatt Sessionen der
Parlamentsbibliothek vom 29.9.23
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